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1036 Staatsrecht r

Wider den Mythos der Unregierbarkeit
Braucht Italien eine neue Verfassung?

Wolfgang Merkel, Bielefeld

Vor genau vierzig Jahren wurde die italieni
sche Verfassung verabschiedet. Seit zehn 
Jahren findet in Italien eine intensive Debat
te über ihre Reform statt. Zentrale Institute 
und Institutionen wie das Wahlrecht, das 
Parlament und die Regierung sollen refor
miert werden, um das politische System effi
zienter zu machen. Eine unvoreingenomme
ne Analyse der italienischen Demokratie 
zeigt jedoch, daß diese weder unregierbar ist, 
noch einen Vergleich mit den anderen De
mokratien des Westens zu scheuen braucht. 
Aus dieser Perspektive läßt sich die verfas
sungspolitische Debatte eher als ein Akt 
symbolischer Politik deuten, denn als ein 
notwendig gewordenes Reformunterfangen 
zur „Rettung der italienischen Demokratie“.

„E la n a v e  v a  “ 
(Federico Fellini, Filmtitel)

,Wäre mit dem bestehenden Reichstag 
eine Verfassungsreform möglich, so wäre 
diese Verfassungsreform überflüssig. Aus 
der Unmöglichkeit, die Verfassungsreform 
durch das Parlament durchführen zu las
sen, ergibt sich deren Notwendigkeit.“ 1

Noberto Bobbio, zeitgenössischer libe
ral-sozialistischer Philosoph mag an die 
Worte des Weimarer Staatsrechtslehrers 
Ernst Fraenkel gedacht haben, als er des
sen verfassungspolitisches Paradoxon in 
der ihm eigenen feinen Dialektik auf die 
italienischen Verhältnisse übertrug: „Die

Bedingungen, die die Verfassungsreform 
notwendig machen, sind eben jene, die sie 
bisher verhindert haben.“ 2

Fällt Bobbio damit in den vielstimmigen 
Chorus jener ein, die seit zwei Dekaden 
eine Dauerkrise des politischen Systems 
diagnostizieren, die Unregierbarkeit Ita
liens behaupten, die italienische Republik 
gar mit Weimar vergleichen? Des Philoso
phen Paradox ist sicherlich subtiler und 
basiert keineswegs platt analogisierend 
auf geschichtsnivellierenden Zusammen
bruchsszenarien. Gleichwohl ist auch er in 
eine Debatte hineingezogen worden, die in
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W. Merkel

bestaunenswerter publizistischer Bestän
digkeit nunmehr seit fast einem Jahrzehnt 
Vorschläge zur Reform der Verfassung 
und des politischen Systems generiert.

Das Unregierbarkeitstheorem —
Mythos oder Gemeinplatz?

Spätestens seit Beginn der siebziger Jahre 
ist es zu einem beliebten Topos politikwis
senschaftlicher Diskurse geworden, Italien 
als Land der Unregierbarkeit, der perma
nenten Krise oder ganz einfach als „Fall“ 
zu beschreiben. Betont wurden die An
omalien, thematisiert das Abweichende; 
dramatisiert wurden die Wirtschaftskrise, 
die Instabilität der Regierungen, die Seg
mentierung der politischen Kultur, die Po
larisierung des Vielparteiensystems, die 
Streikbesessenheit der Gewerkschaften, 
Korruption, Terrorismus und Mafia.

Bediente sich die Publizistik in nicht sel
ten fahrlässiger Weise dieser Topoi, so 
scheuten sich auch renommierte Wissen
schaftler nicht, trotz eigener differenzier
ter Analysen, den Zeitgeist auf den Begriff 
zu bringen und „Italy A Republic Without 
Government“ zu nennen oder dem politi
schen System Italiens gerade noch ein 
„Surviving Without Governing“ zu konze
dieren.3

Dabei wird die Un- bzw. Schwerregier- 
barkeitsthese keineswegs analytisch befe
stigt, sondern gründet in einem normativ 
aufgeladenen Unbehagen an der diagnosti
zierten Systeminstabilität und der man
gelnden Effektivität des Regierungshan
delns.4 Bleiben die analytischen Qualitäten 
des Theorems auch diffus, so hat dieses je
doch im konkreten Untersuchungsfall Ita
lien für die meisten Beobachter zwei klare 
Bezugsebenen. Die erste umfaßt das En
semble der verfassungsmäßigen Institutio
nen, die politischen und gesellschaftlichen 
Akteure sowie den subjektiven Faktor

„Politische Kultur“. Die zweite Ebene ist 
die des materialen Politik-Output, insbe
sondere des wirtschaftlichen Leistungs
profils und der Aufrechterhaltung von 
Law and Order.

Folgt man dem Mainstream sozial- und 
politikwissenschaftlicher Analysen, heißt 
das grob vereinfacht: In Italien gibt es Zu

viele politische Parteien, die nur zur Bil
dung instabiler und heterogener Regie
rungskoalitionen fähig sind; die Parteien 
regieren nicht, sondern okkupieren die 
staatlichen Institutionen; die Institutionen 
ihrerseits leiden unter der mangelnden Au
tonomie gegenüber den Parteien; die Par
teien reflektieren die zunehmende korpo
rative Segmentierung der Gesellschaft und 
beschränken sich darauf, die divergieren
den gesellschaftlichen Interessen partiku
lar zu repräsentieren, anstatt sie zusam
menzufassen und in eine synthetische Re
gierungspolitik umzusetzen. Hervorgeru
fen werde dies durch dysfunktional ge
wordene Verfassungselemente, die eine 
exzessive Repräsentation politischer, kor
porativer, lokaler und klientelistischer 
Interessen auf Kosten der Entscheidungs
fähigkeit der Regierung schützen.

Die Folgen dieses Circulus vitiosus seien 
eine reduzierte Leistungsfähigkeit des 
Staates bei der Produktion materieller 
Politik und der Steuerung des wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Strukturwan
dels. Konsequent werden institutioneile 
Reformen gefordert; „la grande riforma 
istituzionale“ avancierte zum Deus ex 
ma china.

Um über Sinn, Unsinn, Intentionen, 
Gehalte und Projektionen der Reform
debatte urteilen zu können, ihre politische 
Effizienz und ihre Angemessenheit für den 
spezifischen italienischen Kontext einzu
schätzen, mag ein kursorischer Rückblick 
auf die Geschichte der zentralen Verfas
sungsinstitutionen angemessen sein.
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1038 W. Merkel

An den Wurzeln
der Nachkriegsdemokratie

Als am 2. Juni 1946 sich 54,3 Prozent der 
abstimmenden Italiener im Verfassungs
plebiszit für die republikanische Staats
form und gegen die Monarchie entschie
den, zerriß nach 85 Jahren das Band zwi
schen dem italienischen Nationalstaat und 
dem Hause Savoyen.5 Es wurde ein De
mokratisierungsprozeß wiederaufgenom
men, der 1922 mit Mussolinis Marsch auf 
Rom frühzeitig abgebrochen worden war.

Schon unmittelbar nach Kriegsende hat
ten sich die antifaschistischen Parteien 
der Resistenza als tragende Kräfte der 
(Re-)Demokratisierung profiliert, ihnen 
gemeinsam waren die Ablehnung der zer
störerischen Mythen des Faschismus, die 
Aversion gegen Staats- und Nationsver
herrlichung sowie der Respekt für Rechts
staat und individuelle Bürgerrechte.6 Doch 
auch die im gemeinsamen Widerstand ge
wachsene politische Solidarität konnte 
nicht über unterschiedliche Weltanschau
ungen und divergierende politische Kon
zepte und Demokratievorstellungen hin
wegtäuschen. Dennoch gelang es nach 
einem langwierigen und komplizierten 
Aushandlungsprozeß am 27. März 1947 
die aus 139 Artikeln und 18 Ubergangsre
gelungen bestehende Verfassung mit 455 
gegen 62 Stimmen in der Constituente zu 
verabschieden.

Der Verfassungskompromiß: 
ein parlamentarisches System
Nicht weniger als zehn Parteien hatten in 
der Constituente einen Kompromiß zu fin
den. Das unterschiedliche Staats- und Ge
sellschaftsverständnis von Kommunisten, 
Sozialisten, Liberalen und Christdemokra
ten mußte ebenso berücksichtigt werden, 
wie die differierenden Weltanschauungen 
von Katholiken und Laizisten.

Aufgrund des „historischen Tyrannen
komplexes“ (F. Mancini) aus den autoritä
ren Erfahrungen des Faschismus hatten 
präsidentielle und semipräsidentielle 
Systemvorstellungen ebensowenig Aus
sicht auf Verwirklichung, wie die hochge
spannten jakobinischen Demokratiekon
zepte der links-libertären Aktionspartei, 
die sich am Demokratieideal Rousseaus 
orientierte.7 Es mag aber auch der weltan
schaulichen Heterogenität von Marxisten, 
Katholiken und Liberalen geschuldet sein, 
daß die Constituente, in der sich Christde
mokraten (207 Sitze) mit Sozialisten (115 
Sitze) und Kommunisten (104 Sitze) in 
etwa die Waage hielten, für ein ausgepräg
tes parlamentarisches System mit weitge
fächerten „checks and balances“ optierte.

Ein lupenreines proportionales Wahlsy
stem mit relativ großen Wahlkreisen und 
ohne nennenswerte Sperrklauseln, das 
auch Splitterparteien parlamentarische 
Präsenz sichert, sofern sie 300 000 Wähler
stimmen oder ein Mandat in einem Wahl
kreis erlangen (1987 zogen 14 Partien ins 
Römische Parlament ein), ein Zweikam
mersystem mit fast identischen Kompeten
zen und nahezu spiegelbildlicher Reprä
sentanz, abrogative Referenden und die 
vorgesehene Etablierung administrativ
politischer Regionen gaben der Verfassung 
einen pluralistischen Charakter.

Das politische System war weniger auf 
politische Entscheidungseffizienz ausge
richtet, als um die exakt proportionale Re
präsentation möglichst aller gesellschaftli
chen Interessen und politischen Gruppie
rungen besorgt. Machtfülle und Kompe
tenzausstattung von Regierung und Mini
sterpräsidenten traten hinter dem demo
kratischen Repräsentationsschutz politi
scher und gesellschaftlicher Minoritäten 
zurück. Die Legislative wurde qua Verfas
sung zur dominierenden politischen Insti
tution bestimmt.

10/1988 UNIVERSITAS
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Die Verfassungswirklichkeit
Doch viele Elemente und damit der Geist 
der Verfassung blieben zunächst Papier. 
Der Kalte Krieg und der dadurch verur
sachte Ausschluß der Linksparteien aus 
der Regierung 1947 ließen den vielbe
schworenen Konsens der Resistenza brü
chig werden. Ein Jahr später errang die 
Democrazia Cristiana (DC) die absolute 
Mehrheit im Parlament. Ausgerüstet mit 
dieser komfortablen Macht, verschleppten 
die Christdemokraten die Implementie
rung vieler konstitutionell vorgezeichneter 
Elemente des institutionellen Pluralismus.8 
Erst 1956 und 1958 wurde der Verfassungs
auftrag zur Errichtung des Verfassungsge
richts (Corte Costituzionale) und des 
Obersten Richterrates (Consiglio Superio
re della Magistratura) erfüllt. Die Institu
tionalisierung der Regionen mit Normal
statut mußte bis 1970 warten.9 1972 
schließlich waren mit der Novellierung der 
parlamentarischen Geschäftsordnung die 
fundamentalen Verfassungsnormen reali
siert.

Bis zu Beginn der sechziger Jahre jedoch 
hatte weder das Parlament eine zentrale 
Funktion in der Politikformulierung inne, 
noch wurde das in der Verfassung vorgese
hene System der „checks and balances“ 
wirksam. Die Dominanz der Christdemo
kraten, die in den fünfziger Jahren mit zen- 
tristischen (Liberale, Republikaner, Sozial
demokraten) und in den sechziger Jahren 
mit Mitte-Links-Koalitionen (Einschluß 
der Sozialisten) unangefochten das Land 
regierten, ließ keine mehrheitsfähige Alter
native zu den christdemokratisch domi
nierten Regierungen zu. Mindestens zwei 
demokratieschädliche Entwicklungen wa
ren die Folge : Erstens reduzierte das Aus
bleiben eines Wechsels in der Regierungs
verantwortung die Kontrollfunktion der 
Opposition gegenüber der Regierung, da 
diese chancenlos war, jene abzulösen.

1039

Ein Mangel an verantwortungsbewuß
tem Verhalten seitens der Regierungspar
teien war die Folge. Zweitens kam es zu 
einer „Kolonisierung der staatlichen Büro
kratie“ sowie des ausgedehnten öffentli
chen Sektors durch die hegemoniale 
Staatspartei Democrazia Cristiana.

Wichtige Entscheidungen waren vom 
Parlament oder gar von der Regierung ab
gezogen und blieben nachgeordneten, de
mokratisch nicht legitimierten Bürokra
tien überlassen. Die Spezifizierung oder 
Blockierung von Gesetzen erfolgte häufig 
nach partikularistischen partei- oder inter
essenspolitischen Opportunitätserwägun
gen. Dies mußte in den sechziger Jahren 
auch der christdemokratische Koalitions
partner PSI (Partito Socialista Italiano) 
erfahren, als seine hochgespannten Plä
ne programmierter Wirtschaftssteuerung 
nicht zuletzt durch Verschleppung oder 
Blockaden der staatlichen Administratio
nen vereitelt wurden.

Die siebziger Jahre:
Reform und Stagnation

Zu Beginn der siebziger Jahre änderte sich 
das Bild. Als Folge gesellschaftlicher Mobi
lisierungen und beträchtlicher Wählerver
schiebungen zugunsten der Linken ver
schoben sich auch Einfluß und Macht der 
einzelnen Institutionen untereinander. Die 
Kommunistische Partei, die zeitweise die 
Parlameritarisierung von Entscheidungs
prozessen mit Demokratisierung schlecht
hin gleichsetzte, vermochte ihre bedeuten
den Stimmengewinne (1972: 27,1 Prozent; 
1976: 34,4 Prozent) in parlamentarische 
Macht umzusetzen.

Unter dem Motto der cen tra lità  d e l 
parlam en to  trugen sie maßgeblich zum 
Bedeutungszuwachs des Parlamentes bei. 
Kammer und Senat erhielten breiten Zu
gang zu Informationen, die vorher allein

UNIVERSITAS 10/1988



1040 W. Merkel

der Regierung Vorbehalten waren; den 
ständigen Parlamentsausschüssen wurden 
weitgehende Kontrollbefugnisse gegen
über der Exekutive eingeräumt; neue Aus
schüsse wurden zur Kontrolle des staatli
chen Fernsehens RAI und der Cassa p e r  il 
M ezzogiom o  — bis zu diesem Zeitpunkt 
unangefochtene Domänen des christde
mokratischen Klientelismus — etabliert. 
Die parlamentarische Agendaplanung, 
vorher in der alleinigen Befugnis der (meist 
christdemokratischen) Parlamentspräsi
denten, ging auf die Konferenz der Frak
tionsführer über, die bis 1979 die meisten 
Beschlüsse einstimmig faßte, — eine er
staunliche Konsensfähigkeit in einem vor
geblich ideologisch „extrem polarisierten 
Vielparteiensystem“10.

Es entwickelte sich in der zweiten Hälf
te der siebziger Jahre eine enge parlamen
tarische Zusammenarbeit der Parteien des 
Verfassungsbogens. Unter dem Druck der 
Wirtschaftskrise und terroristischen Be
drohung stützten Kommunisten, Sozia
listen, Sozialdemokraten, Republikaner 
und Liberale im Parlament eine christ
demokratische Minderheitsregierung. Die 
strategischen Beschlüsse wurden von der 
Konferenz der Parteivorsitzenden gefällt. 
Die Neofaschisten blieben weiter von jeder 
Kooperation der demokratischen Kräfte 
ausgegrenzt. Die Kommunistische Partei, 
de facto schon zu Ende der sechziger Jahre 
weitgehend in den parlamentarischen Ge
setzgebungsprozeß integriert, befand sich 
in der Phase der „Nationalen Solidarität“ 
(1976 bis 1978) im Lager der Regierungs
mehrheit, gewissermaßen im Vorhof der 
Macht.

Krisendiagnosen

Die enge Zusammenarbeit der verfas
sungstragenden Parteien wirkte sich zwei
fellos entpolarisierend auf die ideologi

schen Lager innerhalb des politischen 
Systems Italiens aus. Bezahlt wurde dies 
mit einem Effizienzverlust in den politi
schen Entscheidungsprozessen. Die Ge
setzgebungsverfahren verlangsamten sich 
weiter, die nur von Parlamentsausschüssen 
verabschiedeten Gesetze häuften sich.

Folgt man dem Paradigma der angel
sächsischen Demokratietradition, das die 
klare Trennung von Opposition und Re
gierung und deren funktionierendes Wech
selspiel zu unverzichtbaren Bedingungen 
demokratischer Systeme erhebt, muß eine 
pathologische Konfusion der Rollen von 
Kabinett und Parlament, Regierung und 
Opposition konstatiert werden.11 Auch die 
unverminderte Frequenz sich ablösender 
Regierungskabinette — Durchschnitts
dauer zehn Monate — wird in dieser Per
spektive als legitimations- und effizienz
mindernd gedeutet.

Die anpassungsfähigen Christdemokra
ten hatten sich mit diesen von ihnen selbst 
mit geschaffenen Defiziten des politischen 
Systems abgefunden und bequem im Sta
tus quo eingerichtet. Die Sozialisten, noch 
in den siebziger Jahren Anwälte einer Dif
fusion der Entscheidungsgewalt zugunsten 
einer breiten demokratischen Partizipa
tion, entdeckten nun, wohl auch aus par
teistrategischen Kalkülen, die Attraktivität 
von Stabilität und zentraler Entschei
dungskompetenz. So waren es Intellek
tuelle aus dem sozialistischen Lager, die 
den ersten Stein warfen und konkrete Vor
schläge zur Reform zentraler politischer 
Institutionen machten.12

Die Debatte verließ rasch die exklusive 
Sphäre der Expertenzirkel und avancierte 
zum zentralen politischen Reformthema 
der achtziger Jahre. Unmöglich ist es, hier 
alle Vorschläge von Parteien, Verfassungs
rechtlern und der eigens eingesetzten Par
lamentskommission vorzustellen. Deshalb 
beschränke ich mich auf eine kursorische
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Darstellung der wichtigsten Reformvor
schläge der Sozialistischen Partei, da diese, 
am weitesten gespannt, lange im Zentrum 
der öffentlichen Debatte standen. An
schließend soll die Frage beantwortet wer
den, ob die Verfassungsinnovationen zu 
einer Hebung der demokratischen Quali
tät und politischen Effizienz von Staat und 
Gesellschaft beitragen können.

Reformvorschläge

Stabilisierung und Stärkung der Exekutive, 
ein mehrheitsförderndes Wahlsystem zur 
Rationalisierung des Parteimarktes und die 
Effektivierung der Parlamentsarbeit sind 
zu Beginn der achtziger Jahre die Leitmoti
ve des sozialistischen Reformdenkens ge
worden. Pointiert lassen sich die wichtig
sten Vorschläge wie folgt skizzieren:
■ W ahlsystem: Durch die Einführung einer 
5-Prozent-Sperrklausel nach bundesdeut
schem Vorbild soll die Zahl der im Parla
ment vertretenen Parteien reduziert wer
den. Der PSI verspricht sich davon unter 
anderem stabilere und homogenere Regie
rungskoalitionen.
■ Parlam entsreform : Die beiden Häuser 
des Parlaments, Kammer und Senat, sollen 
hinsichtlich ihrer Funktionen und ihrer re
präsentativen Zusammensetzung differen
ziert und die offene Abstimmung der Ab
geordneten zur Regel werden.
■ R egierun g : Gestärkt werden soll die Po
sition des Ministerpräsidenten sowohl in
nerhalb der Regierung als auch gegenüber 
dem Parlament.
a Staatspräsident: Der Staatspräsident soll 
direkt gewählt werden.

Mit der Wahlrechtsreform würde durch 
die Einführung einer Sperrklausel der Par
teienmarkt nur scheinbar rationalisiert 
werden. Die Konkurrenz des Vielparteien
systems würde sich nur in die drei oder 
vier verbleibenden parlamentarischen Par

teien hineinverlagern und in der Form in
nerparteilicher Flügelkämpfe ausgetragen 
werden. Weder das destabilisierende Kon
fliktpotential noch die Heterogenität der 
Regierungskoalitionen wären damit aufge
hoben oder auch nur reduziert. Die Ge
schichte der italienischen Republik zeigt 
überdies, daß fast drei Viertel der 46 italie
nischen Nachkriegsregierungen nicht 
durch die Oppositionsparteien, sondern 
durch den Intrigenkampf innerparteilicher 
corren ti (Strömungen) der Regierungspar
teien gestürzt worden sind. Bittere Ironie 
dieser „Reform“: der neofaschistische 
Movimento Sociale (MSI), eine offen anti
demokratische Partei, würde mit hoher 
Wahrscheinlichkeit im Parlament verblei
ben, da er in den letzten fünfzehn Jahren 
stets 5 Prozent der Wählerstimmen errin
gen konnte.

Durchdachter und weniger der partei
politischen Taktik verpflichtet erscheinen 
die Pläne zur Reform des Parlamentes: 
Kammer und Senat haben in Italien nicht 
nur identische Mehrheitsverhältnisse, son
dern nahezu deckungsgleiche Kompeten
zen. Der Gesetzgebungsprozeß wird so 
verzögert, ohne daß der Gedanke der 
„checks and balances“ durch die beiden 
Häuser aufgrund ihrer spiegelbildlichen 
Zusammensetzung wirkungsvoll realisiert 
werden konnte. Nach der Aufgabe ur
sprünglicher Pläne, den Senat nach öster
reichischem und niederländischem Muster 
durch die Regionalparlamente wählen zu 
lassen, stimmten die Sozialisten im Ab
schlußbericht der interparlamentarischen 
Kommission zur Verfassungsreform zu, 
nur die Funktionen der beiden Häuser zu 
differenzieren. Der Kammer sollen in er
ster Linie die Gesetzgebung übertragen 
werden, während der Senat maßgeblich 
Kontrollfunktionen gegenüber der öffent
lichen Verwaltung, der Entwicklung der 
Staatsausgaben sowie Koordinierungs-
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W. Merkel

tätigkeiten zwischen Zentralregierung und 
den Regionen übernehmen soll.13

Darüber hinaus soll ein begleitendes 
Maßnahmebündel parlamentarischer Re
formen die Effizienz des Gesetzgebungs
verfahrens steigern. Die wichtigsten Re
formziele sind:
— Reduzierung der Anzahl von gegenwär
tig 945 Parlamentariern (Kammer: 630, 
Senat: 315),
— Begrenzung der bisher unlimitierten 
Redezeit im Parlament,
— Beschränkung der Gesamtdebatte über 
eine Gesetzesvorlage auf ein vorher festzu
legendes Maß,
— weitgehende Abschaffung des geheimen 
Stimmrechts zur Abwehr parlamentari
scher Heckenschützen, sowie
— eine rationellere Trennung von regulati
ven und legislativen Aufgaben.

Kernstück des Reformvorschlags

Kernstück der vorgeschlagenen Verfas
sungsreform ist die Stärkung der Position 
des Ministerpräsidenten. Der presid en te 
d e l con sig lio  soll vor und unabhängig von 
der Ernennung seines Kabinetts vom Par
lament gewählt werden. Den Parteifüh
rern soll dadurch die Möglichkeit genom
men werden, wie bisher das parlamentari
sche Vertrauensvotum für die Regierung 
von der Akzeptierung ihrer Ministervor
schläge abhängig zu machen. Dem mit 
Richtlinienkompetenz auszustattenden 
Regierungschef werde es damit ermög
licht, so die Intention, unabhängig von den 
Generalsekretären der Koalitionsparteien 
die personelle Zusammensetzung seines 
Kabinetts bestimmen zu können.

Eine gelungene Rationalisierung der 
Parlamentsarbeit und die Stärkung der Po
sition des presid en te d e l con sig lio  wür
den zweifellos Schnelligkeit und Eindeu
tigkeit staatlicher Regulierung erhöhen.

Einen nennenswerten Zuwachs an staat
licher Steuerungsfähigkeit würde sie aller
dings nur dann bedeuten, wenn eine Re
form der staatlichen Verwaltung ange
schlossen würde.

Reformaussichten
Verfassungsreformen lassen sich nicht oh
ne einen breiten Konsens der demokrati
schen Kräfte durchführen. Es darf dabei 
nicht a priori Gewinner und Verlierer 
geben. Dies zu verhindern, hat die italie
nische Verfassung hohe Schwellen ge
mauert. Verfassungsändernde Gesetze 
müssen zwei parlamentarische Beratungen 
durchlaufen und in der zweiten Abstim
mung von Kammer und Senat mit absolu
ter Mehrheit gebilligt werden. Auf Verlan
gen von einem Fünftel der Deputierten 
oder 500 000 Wählern müssen schon ver
abschiedete Gesetze einem Volksentscheid 
unterworfen werden. Dieser entfällt, wenn 
beide Häuser mit Zweidrittel-Mehrheit für-, 
die Änderung gestimmt haben.

Die Bilanz der zehnjährigen verfas
sungspolitischen Reformdebatte zeigt, daß 
die politischen Kräfte von einem breiten 
Konsens weit entfernt sind. Zu stark sind 
die jeweiligen Reformkonzepte von partei
strategischen Kalkülen bestimmt, zu of
fensichtlich prägt der Primat symbolischer 
Politik den Diskurs.

Ein Gewinn an
staatlicher Steuerungsfähigkeit?

Nimmt man kontrafaktisch doch einen 
weitgehenden Konsens der maßgeblichen 
politischen Akteure zu den Reformvor
schlägen an, ist zu fragen, was steuerungs
politisch und demokratietheoretisch hin
sichtlich der politischen Effizienz, der 
wirtschaftlichen Wohlfahrt, der sozialen 
Gerechtigkeit und der demokratischen 
Partizipation gewonnen wäre.
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Die nahezu exklusvie Ausrichtung der 
Reformabsichten auf die politischen Insti
tutionen weist bei den Sozialisten, wie bei 
deren Koalitionspartnern in der Regie
rung, eine eigentümliche Ambivalenz auf. 
Zum einen übersehen sie den staatlichen 
und suprastaatlichen Handlungsbedarf ge
genüber einer sich immer stärker interna
tionalisierenden Wirtschaft, oder plädieren 
gar für einen teilweisen Rückzug des Staa
tes aus der wirtschafts- und sozialpoliti
schen Verantwortung und hinterlassen da
mit ökonomische und soziale Regelungs
lücken. Zum anderen versuchen sie, die 
zentralen politischen Entscheidungsin
stanzen zu stärken. Die Paradoxie besteht 
darin, daß dieses politische Konzept auf 
gesellschaftliche Modernisierungs- und 
Differenzierungsprozesse und die damit 
einhergehende Entkopplung von politi
schen Akteuren, gesellschaftlichen Orga
nisationen und sozialen Teilsystemen un
tereinander, mit der Zentralisierung des 
politischen Systems reagiert.

Aus dieser Perspektive läßt sich der in
stitutionelle Rückgriff auf eine „starke 
Regierung“ 15 nur als ein anachronistischer 
Versuch deuten, die komplexen Probleme 
ökonomischer und sozialer Entwicklun
gen am Rande des 21. Jahrhunderts mit 
einer unabgestimmten etatistisch-markt- 
wirtschaftlichen Kombination des 19. Jahr
hunderts lösen zu wollen.

Mehr Demokratie?

Die institutioneilen Reformabsichten fast 
aller Parteien orientieren sich am angel
sächsischen Demokratiemodell des Wech
selspiels von Regierung und Opposition. 
Man muß nicht einmal auf das sozio-öko- 
nomische Leistungsprofil und die demo
kratischen Qualitäten von Ländern wie 
der Schweiz oder Schweden verweisen, in 
denen dieser Wechsel konstitutionell oder
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quasi-faktisch aufgehoben ist, um die uni
v er se lle  Gültigkeit oder Überlegenheit die
ser besonderen Demokratietradition anzu
zweifeln. Auch die italienische Demokra
tie selbst liefert hinreichend Belege, daß sie 
trotz des Ausbleibens alternierender Re
gierungsbestellung den Vergleich mit an
deren westlichen Staaten nicht zu scheuen 
braucht.

Es gehört zweifellos zu den Leistungen 
des politischen Systems, das Konfliktpo
tential und die zentrifugalen Tendenzen 
einer Gesellschaft entschärft zu haben, die 
noch in den fünfziger und sechziger Jahren 
in die subkulturell verfestigten und einan
der kommunikationsfremd gegenüberste
henden Lebenswelten des Katholizismus 
und Marxismus geteilt war. Die politischen 
Eliten beider Lager entwickelten seit den 
sechziger Jahren jenseits der Wahlkampf
rhetorik ein beachtliches Toleranzgefühl 
im Umgang untereinander. Zwar wurden 
die Kommunisten auf nationaler Ebene 
von der offiziellen Regierung ferngehalten, 
faktisch wurden sie jedoch in den letzten 
zwanzig Jahren über die zunehmende Ein
bindung in den Gesetzgebungsprozeß an 
der aktiven Gestaltung des politischen 
Systems beteiligt.

Gute Noten fürs politische System
/

Nimmt man den politischen Pluralismus 
als ein konstitutives Merkmal von De
mokratie ernst, wird man dem politi
schen System Italiens gute Noten geben 
müssen. Gegen parlamentarische Kartelli- 
sierungsversuche mittels wahlrechtlicher 
Sperrklauseln ist es stets resistent ge
blieben.

Auch die Reaktion des italienischen 
Staates gegenüber dem roten wie dem 
schwarzen Terrorismus blieb auffallend 
besonnen. Obwohl Ausmaß und Intensität 
der terroristischen Bedrohung in Italien
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bedrückendere Dimensionen einnahmen 
als beispielsweise in der Bundesrepublik, 
reagierten Italiens Politiker von den Kom
munisten bis zu den Christdemokraten 
nicht nur mit geschlossener Solidarität, 
sondern widerstanden auch der Versu
chung, den Terrorismus mit flächendek- 
kender Einschränkung demokratischer 
und strafprozessualer Rechte durch staatli
che Gesetze zu bekämpfen.

Die Wahlbeteiligung der Bevölkerung 
von über 90 Prozent spricht für ein 
ausgeprägtes Interesse der italienischen 
Staatsbürger an der Teilnahme bei de
mokratischen Prozeduren. Es ist nur 
schwer einzusehen, warum die auf einer 
solchen Wählerbasis bestimmten Regie
rungseliten weniger demokratisch legiti
miert sein sollen, als die Präsidenten der 
Vereinigten Staaten, eines Mutterlandes 
der Demokratie, die bisweilen mit den 
Stimmen von 26 Prozent der Wahlbevöl
kerung in das höchste Amt gewählt 
werden.

Fest verankert am Rande 
des Abgrunds...?

Der advokatorische Diskurs für die italie
nische Demokratie soll hier abgebrochen 
werden. Zu leicht entstünde der Eindruck 
einer distanzlosen Hymne des „Italien, Ita
lien über alles“. Schwächen sind in der ita
lienischen Demokratie — wie übrigens 
auch in anderen westlichen Demokratien 
— durchaus vorhanden. Sie wurden hier 
nicht verschwiegen. Betrachtet man die 
italienischen Verhältnisse allerdings ein
seitig durch das Prisma des angelsächsi
schen Demokratieideals oder einer teuto
nischen „Stabilitätsbrille“, brechen sich 
Einsichten in und Ansichten über das 
politische System anders als aus einer

a priori normativ nicht so festgelegten 
Perspektive. So bleiben erhebliche Zwei
fel, ob die Vorschläge für eine Verfassungs
reform der gegenwärtigen und zukünf
tigen Entwicklung der italienischen Ge
sellschaft und ihrer Probleme gerecht 
werden. Der Verdacht ist nicht zu 
verdrängen, daß sie möglicherweise auch 
überflüssig sein könnten. Denn ein „Land, 
das sich scheinbar immer am Rande des 
Abgrundes befindet, aber nie fällt, scheint 
solide verankert, wie eben der schiefe 
Turm von Pisa“ 15.
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